
14. fordert den Rat und die Kommission auf, eine selektive Anwendung des Europäischen Nachbar
schafts- und Partnerschaftsinstruments ( 1 ) und des Europäischen Instruments für Menschenrechte- und De
mokratie ( 2 ) auf Belarus in Erwägung zu ziehen, indem sie die belarussische Bürgergesellschaft stärker 
unterstützen und insbesondere die finanzielle Unterstützung für die unabhängigen Medien, für nichtstaat
liche Organisationen und für die belarussischen Studenten im Ausland aufstocken; begrüßt die finanzielle 
Unterstützung, die die Kommission der belarussischen Europäischen Geisteswissenschaftlichen Universität 
gewährt, die sich in Vilnius (Litauen) im Exil befindet; fordert den Rat und die Kommission auf, von der 
belarussischen Regierung als Zeichen des guten Willens und der Änderung zum Positiven zu verlangen, dass 
sie es der in Vilnius im Exil befindlichen Europäischen Geisteswissenschaftlichen Universität ermöglicht, 
rechtmäßig nach Belarus zurückzukehren und sich unter angemessenen Bedingungen für ihre künftige 
Entwicklung in Minsk wieder niederzulassen; fordert den Rat und die Kommission auf, dem unabhängigen 
belarussischen Fernsehsender Belsat finanzielle Unterstützung zu gewähren; 

15. fordert den Rat und die Kommission auf, Maßnahmen zu erwägen, um das Geschäftsklima, Handel, 
Investitionen, Energie- und Verkehrsinfrastruktur sowie die grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen 
der Europäischen Union und Belarus zu verbessern und auf diese Weise zu Wohlergehen und Wohlstand 
der Bürger von Belarus und dazu beizutragen, dass diese in der Lage sind, in diesem Zusammenhang mit der 
Europäischen Union zu kommunizieren und ungehindert in die Europäische Union zu reisen; 

16. bedauert die Entscheidung der Staatsorgane von Belarus, die Mitgliedern des Europäischen Parlaments 
und der nationalen Parlamente in den letzten Jahren wiederholt Einreisevisa verweigert haben; fordert die 
Staatsführung von Belarus auf, der Delegation des Europäischen Parlaments für die Beziehungen zu Belarus 
keine weiteren Hindernisse in den Weg zu legen, damit sie das Land besuchen kann; 

17. begrüßt den Willen der belarussischen Nation, die Unabhängigkeit und territoriale Integrität ihres 
Landes zu bewahren; 

18. begrüßt das Vorgehen, das die belarussischen Behörden trotz des enormen Drucks bisher gewählt 
haben, die von Südossetien und Abchasien einseitig erklärte Unabhängigkeit nicht anzuerkennen; 

19. verurteilt die Tatsache, dass Belarus das einzige Land in Europa ist, in dem es noch immer die 
Todesstrafe gibt, was im Widerspruch zu den europäischen Werten steht; 

20. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den Parlamenten und 
Regierungen der Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, den Parlamentarischen Ver
sammlungen der OSZE und des Europarates, dem Sekretariat der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten sowie 
dem Parlament und der Regierung von Belarus zu übermitteln. 

( 1 ) ABl. L 310 vom 9.11.2006, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 386 vom 29.12.2006, S. 1. 

Aussetzung der Doha-Runde 

P6_TA(2008)0471 

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. Oktober 2008 zu der Aussetzung der Doha- 
Runde der WTO und der Zukunft der Entwicklungsagenda von Doha 

(2010/C 9 E/05) 

Das Europäische Parlament, 

— unter Hinweis auf die Doha-Ministererklärung der Welthandelsorganisation (WTO) vom 14. November 
2001, 

— unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zur Entwicklungsagenda von Doha (Doha Develop
ment Agenda, „DDA“), 

— in Kenntnis des Abschlussdokumentes der Jahrestagung 2008 der Parlamentarischen Konferenz zur 
WTO, das am 12. September 2008 in Genf einvernehmlich angenommen wurde, 

— gestützt auf Artikel 103 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung,
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A. in der Erwägung, dass die WTO-Gespräche auf Ministerebene zum Abschluss der Doha-Runde Ende Juli 
2008 in einer Sackgasse endeten, 

B. in der Erwägung, dass die Verhandlungen im Juli 2008 in Genf abgebrochen wurden; in der Erwägung, 
dass in Bezug auf manche Themen gewisse Fortschritte erzielt wurden, während andere, für den Ab
schluss aller Modalitäten in der Rahmenvereinbarung wichtige Themen nicht behandelt wurden, 

C. in der Erwägung, dass die Interessen der Entwicklungsländer, insbesondere der am wenigsten entwickel
ten Länder (least developed countries, „LDC“), sowie das Engagement aller WTO-Mitglieder für die 
„Entwicklungsrunde“ im Mittelpunkt der WTO-Verhandlungen stehen sollten, 

D. in der Erwägung, dass ein Scheitern des Abschlusses der Doha-Runde die derzeit herrschende globale 
wirtschaftliche Unsicherheit verstärken würde und die Glaubwürdigkeit des mulitlateralen Handelssys
tems in Frage stellen könnte, was zu einem Ausweichen auf bilaterale und regionale Handelsverein
barungen führen könnte, 

1. ist tief enttäuscht und besorgt über die Sackgasse, in die die WTO-Gespräche auf Ministerebene im 
vergangenen Juli geraten sind; 

2. bekräftigt, dass es sich uneingeschränkt für einen multilateralen Ansatz in der Handelspolitik einsetzt 
und die WTO als Garant für ein umfassendes, ehrgeiziges und ausgewogenes Ergebnis bei den Verhand
lungen über den multilateralen Handel unterstützt, wobei die Milleniums-Entwicklungsziele uneingeschränkt 
berücksichtigt werden sollten; 

3. ist fest davon überzeugt, dass ein erfolgreicher Abschluss der Doha-Runde im Rahmen der derzeitigen 
Wirtschafts- und Finanzkrise stabilisierend wirken könnte; 

4. ist der Auffassung, dass unabhängig davon, was im Hinblick auf Fortschritte bezüglich der DDA 
passiert, die WTO im Einvernehmen mit den anderen internationalen Organisationen dringend die neuen 
globalen Herausforderungen, bei denen der Handel eine Rolle spielt, wie beispielsweise Ernährungssicherheit, 
Energie, Hilfe für den Handel und Klimawandel, angehen muss; 

5. ist sich der Probleme im Zusammenhang mit dem Gesamtpaket voll bewusst; erkennt die bisher bei 
den Verhandlungen erzielten Fortschritte an, die eine wichtige und konsolidierte Grundlage bei der nächsten 
Sitzung bilden sollten, damit die Doha-Runde fortgeführt und ein erfolgreiches Ergebnis erzielt werden kann; 

6. fordert die Europäische Union, die USA sowie die G20 als neue wichtige Wirtschaftsakteure auf, sich 
bei den laufenden Verhandlungen ihrer Verantwortung zu stellen, dem Geist der Entwicklungsrunde voll 
und ganz Rechnung zu tragen und alle erdenklichen Anstrengungen zu unternehmen, damit so schnell wie 
möglich eine Einigung erzielt wird; bekräftigt erneut, wie wichtig es ist, zwischen Entwicklungsländern und 
Schwellenländern zu unterscheiden; 

7. fordert Indien und die USA auf, eine politische Lösung in Bezug auf die Bedingungen für die An
wendung des besonderen Schutzmechanismus (SSM) zu suchen, um ein faires Gleichgewicht zwischen 
Handelsfragen und Fragen der Ernährungssicherheit zu gewährleisten, damit die Verhandlungen über die 
DDA in Genf über andere noch offene Fragen fortgesetzt werden können; 

8. fordert die Industrieländer und die fortgeschrittenen Entwicklungsländer auf, sich der EU-Initiative 
„Alles außer Waffen“ anzuschließen, die einen hundertprozentig zoll- und quotenfreien Marktzugang für 
die LDC garantiert; betont ferner, wie wichtig „Aid for Trade“ ist; 

9. ist der Auffassung, dass den Bedürfnissen der Entwicklungsländer und vor allem der LDC in den 
Verhandlungen über die DDA Vorrang eingeräumt werden sollte, wobei die Frage der Entwicklung im 
Mittelpunkt aller Überlegungen stehen muss; 

10. ist der Überzeugung, dass die Probleme im Zusammenhang mit der DDA deutlich machen, dass es 
dringend notwendig ist, sofort nach Abschluss dieser Runde die Frage der Reform der WTO anzugehen, 
damit diese effizienter und transparenter wird und ihre demokratische Legitimität, ihre Rechenschaftspflicht, 
ihre Transparenz, die Einbeziehung aller Mitglieder sowie ihre Integration in die umfassendere Gestaltung 
der globalen ordnungspolitischen Rahmenbedingungen verbessert werden können; ist der Auffassung, dass 
Parlamentarier eine noch energischere und wirksamere Kontrolle im Bereich des internationalen Handels 
ausüben sollten; 

11. bekräftigt, dass gezielte technische Hilfe und der Aufbau von Kapazitäten erforderlich sind, um die 
Entwicklungsländer dabei zu unterstützen, sich effektiv an der DDA zu beteiligen;
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12. fordert die Kommission und den Rat auf, eine Vereinbarung im Geiste des Vertrages von Lissabon zu 
treffen, damit die uneingeschränkte Beteiligung des Europäischen Parlaments an den internationalen Han
delsgesprächen der Europäischen Union gewährleistet ist; 

13. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den Regierungen und 
Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie dem Generaldirektor der WTO zu übermitteln. 

Antworten auf die Herausforderung von Wasserknappheit und Dürre in der 
Europäischen Union 

P6_TA(2008)0473 

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. Oktober 2008 zum Thema „Antworten auf die 
Herausforderung von Wasserknappheit und Dürre in der Europäischen Union“ (2008/2074(INI)) 

(2010/C 9 E/06) 

Das Europäische Parlament, 

— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 18. Juli 2007 mit dem Titel „Antworten auf die 
Herausforderung von Wasserknappheit und Dürre in der Europäischen Union“ (KOM(2007)0414) (nach
stehend „Mitteilung“), 

— unter Hinweis auf die Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich 
der Wasserpolitik ( 1 ) (nachstehend „WRR“ — Wasserrahmenrichtlinie), 

— in Kenntnis des Folgenabschätzungsberichts und der Studien des Instituts für europäische Umweltpolitik 
(IEEP) und der Europäischen Umweltagentur (EUA), 

— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. September 2003 zu der Mitteilung der Kommission über 
die Wasserbewirtschaftung in den Entwicklungsländern: Politik und Prioritäten der Entwicklungszusam
menarbeit der Europäischen Union ( 2 ), 

— unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Mai 2006 zu Naturkatastrophen (Waldbrände, Dürren 
und Überschwemmungen) — landwirtschaftliche Aspekte ( 3 ), 

— gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung, 

— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit 
sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für regionale Entwicklung und des Ausschusses für Land
wirtschaft (A6-0362/2008), 

A. in der Erwägung, dass Wasserknappheit und Dürre geografisch nicht auf die Europäische Union be
schränkt sind und auch internationale Auswirkungen haben und ein weltweites Problem darstellen, und 
dass bereits heute internationale Konflikte über Wasserressourcen schwelen und die Gefahr größer wird, 
dass sie häufiger auftreten, 

B. in der Erwägung, dass Wasser lebensnotwendig und ein Allgemeingut ist, das nicht auf den Status einer 
bloßen Ware reduziert werden sollte, und dass alle wasserpolitischen Überlegungen davon ausgehen 
sollten, wie allen Menschen, auch in Zukunft, ein fairer Zugang zu Wasser gewährt werden kann, 

C. in der Erwägung, dass Wasserknappheit und Dürre mit den entsprechenden sozioökonomischen und 
ökologischen Auswirkungen in der Europäischen Union eine wesentliche Herausforderung darstellen und 
dass sich die Gesamtkosten von Dürreereignissen für die Wirtschaft in der Europäischen Union über die 
letzten 30 Jahre auf insgesamt 100 Milliarden EUR beziffern lassen, 

D. in der Erwägung, dass bereits einige Regionen der Europäischen Union von Wasserknappheit und Dürre 
betroffen sind, wobei etwa ein Fünftel der EU-Bevölkerung in Staaten lebt, die mit knappen Wasser
ressourcen konfrontiert sind,
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